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Bekanntmachungen des Landkreises Märkisch-Oderland 

 

 

Beschlüsse des Kreisausschusses vom 30.11.2020 

 

Am 30.11.2020 führte der Kreisausschuss seine 11. Sitzung der 6. Wahlperiode durch. 

 

Der Kreisausschuss  

beschloss, dem Landrat die Berufung nachfolgend genannter Personen in den Naturschutzbeirat 

bei der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Märkisch-Oderland für die Amtszeit von 

2020 bis 2025 vorzuschlagen: 

  

 Arndt, Christian aus 15366 Hoppegarten 

 Saß, Michael aus 15324 Letschin 

 van Reekum, Dirk aus 15328 Alt Tucheband 

 Werkmeister, Hubert aus 16321 Bernau b. Berlin 

 

 (Beschlussvorlage Nr. 2020/KA/246, Beschluss Nr. 2020/KA/11-1); 

  

 

 

 

Beschlüsse des Kreistages vom 30.11.2020 

  

 

Am 30.11.2020 führte der Kreistag seine 11. Sitzung der 6. Wahlperiode durch. 

 

Der Kreistag  

beschloss eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 4.871.625,00 Euro an die Krankenhaus 

Märkisch-Oderland GmbH mit der Auflage, die Mittel zum Zwecke des Erwerbes und der 

Inbetriebnahme des Krankenhauses in Seelow der Tochtergesellschaft Krankenhaus Seelow 

GmbH (Erwerbergesellschaft) zur Verfügung zu stellen. 

Der Kreistag bewilligt die erhebliche überplanmäßige Auszahlung für den Erwerb des 

Krankenhauses Seelow entsprechend § 70 BbgKVerf i. V. m. § 5 Nr. 3 der Haushaltssatzung des 

Landkreises Märkisch-Oderland in Höhe von 1.371.625,00 Euro. Die Deckung erfolgt aus 

Minderauszahlungen bei anderen Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen. 

Der Landrat wird beauftragt, die notwendigen Schritte mit der Geschäftsführung der Krankenhaus 

Märkisch-Oderland GmbH umzusetzen.  

 

(Beschlussvorlage Nr. 2020/KT/272, Beschluss Nr. 2020/KT/11-1); 

 

 

beschloss die Fünfte Satzung zur Änderung der Hauptsatzung des Landkreises Märkisch-

Oderland. (Fünfte Hauptsatzungsänderungssatzung – 5. HSÄSMOL)  

 

(Beschlussvorlage Nr. 2020/KT/274, Beschluss Nr. 2020/KT/11-2). 
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Bekanntmachung der Fünften Satzung zur Änderung der Hauptsatzung des 

Landkreises Märkisch-Oderland. (Fünfte Hauptsatzungsänderungssatzung –  

5. HSÄSMOL) 

 

 

Fünfte Satzung zur Änderung der Hauptsatzung des Landkreises Märkisch-

Oderland (Fünfte Hauptsatzungsänderungssatzung – 5. HSÄSMOL) 

 

Aufgrund des § 131 Abs. 1 i. V. m. den §§ 4 Abs. 1 und 28 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 der 

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 

(GVBl.I/07, [Nr. 19], S.286), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. 

Juni 2019 (GVBl.I/19, [Nr. 38]), hat der Kreistag des Landkreises Märkisch-Oderland in 

seiner Sitzung am 30.11.2020 die folgende Fünfte Hauptsatzungsänderungssatzung 

beschlossen: 

 

Artikel 1  

Änderung der Hauptsatzung  

 

Die Hauptsatzung des Landkreises Märkisch-Oderland (Hauptsatzung – HSMOL) vom 

11.02.2009 (Amtsblatt für den Landkreis Märkisch-Oderland vom 26.02.2009, S. 3), 

zuletzt geändert durch Artikel 1 der Vierten Satzung zur Änderung der Hauptsatzung 

des Landkreises Märkisch-Oderland (Vierte Hauptsatzungsänderungssatzung – 4. 

HSÄSMOL) vom 03.03.2020 (Amtsblatt für den Landkreis Märkisch-Oderland vom 

05.03.2020, S. 3), wird wie folgt geändert: 1. Der § 14 wird wie folgt gefasst: 

 

 

§ 14 Bekanntmachungen 

 

(1) Bekanntmachungen des Landkreises erfolgen durch den Landrat.  

 

(2) Die öffentliche Bekanntmachung von Satzungen des Landkreises erfolgt im 

„Amtsblatt für den Landkreis Märkisch-Oderland“. Soweit nicht anders bestimmt, gilt 

dies in entsprechender Weise für sonstige öffentliche Bekanntmachungen, zu denen 

der Landkreis gesetzlich verpflichtet ist.  

 

(3) Zeit, Ort und Tagesordnungen der Sitzungen des Kreistages und der 

beschließenden Ausschüsse sind entsprechend Absatz 2 mindestens zehn Kalendertage 

vor dem Tag der Sitzung öffentlich bekannt zu machen. In Angelegenheiten, die keinen 

Aufschub dulden, werden die Sitzungen unter verkürzter Ladungsfrist einberufen. Die 

Öffentlichkeit wird in solchen Fällen entsprechend Absatz 2 mindestens drei Werktage 

vor dem Tag der Sitzung informiert. Bei Fortsetzungssitzungen im Sinne des § 34 

Absatz 5 BbgKVerf bedarf es keiner öffentlichen Bekanntmachung.   

Über Zeit, Ort und Tagesordnungen der Sitzungen des Kreistages und aller Ausschüsse 

wird die Öffentlichkeit zudem über das Ratsinformationssystem und die Internetseite 

des Landkreises Märkisch-Oderland informiert. 
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(4) Öffentliche Beschlussvorlagen für die, in Sitzungen des Kreistages Märkisch- 

Oderland und seiner Ausschüsse, zu behandelnden Tagesordnungspunkte sind  

vom Tag der öffentlichen Bekanntmachung der Sitzungen bis zum Tag der  

betreffenden Sitzung während der Stunden, in denen die Kreisverwaltung für den  

Besucherverkehr geöffnet ist, zur Einsichtnahme für Jedermann im Büro  

Kreistag, Puschkinplatz 12 in 15306 Seelow auszulegen. 

 

(5) Die Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses oder deren wesentlicher 

Inhalt werden der Öffentlichkeit nach Absatz 2 bekannt gemacht – es sei denn, dass 

im Einzelfall aus Gründen des öffentlichen Wohls oder zur Wahrung von Rechten 

Dritter etwas anderes beschlossen wird. 

 

Artikel 2 

Inkrafttreten  

 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

Seelow, den 30. November 2020  

 

 

G. Schmidt  

Landrat 
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Einladung zur 12. Sitzung des Kreistages am 09.12.2020 

 

 

E i n l a d u n g 
 

Ich berufe die 12. Sitzung des Kreistages Märkisch-Oderland ein. 

 

Sitzungstermin: Mittwoch, 09.12.2020, 17:00 Uhr 

Ort, Raum: 
Großer Saal des Kreiskulturhauses, 15306 Seelow, Erich-Weinert-Straße 

13 

 

 

Tagesordnung: 

 

Öffentlicher Teil 

1  Zur Geschäftsordnung 

 

1.1  Begrüßung und Eröffnung 

 

1.2  Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung 

 

1.3  Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift 

(Öffentlicher Teil) der 10. Sitzung vom 28.10.2020 und der  

11. Sitzung vom 30.11.2020 

 

1.4  Feststellung der Tagesordnung 

 

1.5  Feststellung von Ausschließungsgründen gem. § 22 BbgKVerf 

 

2  Einwohnerfragestunde 

 

3  Anfragen der Kreistagsabgeordneten 

 

4  Information des Landrates zur aktuellen Situation im Landkreis 

 

5 2020/IV/261 Beteiligungsbericht des Landkreises Märkisch-Oderland über das 

Geschäftsjahr 2019 

Einreicher: Landrat 

 

6 2020/KT/263 Beratung und Beschlussfassung der Satzung über die 

Abfallentsorgung des Landkreises Märkisch-Oderland 2021 

(Abfallentsorgungssatzung-AESMOL 2021) 

Einreicher: Landrat 

 

7 2020/KT/264 Beratung und Beschlussfassung der Abfallgebührensatzung des 

Landkreises Märkisch-Oderland 2021 (Abfallgebührensatzung-

AGSMOL 2021) 

Einreicher: Landrat 

 

8 2020/KT/265 Beratung und Beschlussfassung des Wirtschaftsplanes 2021 des 

Entsorgungsbetriebes Märkisch-Oderland (EMO) - Eigenbetrieb des 

Landkreises Märkisch-Oderland 

Einreicher: Landrat 
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9 2020/KT/267 Beratung und Beschlussfassung zum Nachtrag des 

Verkehrsvertrages mit der Märkisch-Oderland Bus GmbH (mobus) 

Einreicher: Landrat 

10 2020/KT/270 Beratung und Beschlussfassung über die Zuschlagserteilung für den 

Ersatzneubau der Brücke 6438 503 über die Alte Oder bei Golzow 

(Kreisstraße K6438) 

Einreicher: Landrat 

 

11 2020/KT/271 Abberufung und Berufung eines Mitgliedes im Haushalts-, Finanz- 

und Rechnungsprüfungsausschuss 

Einreicher: AfD-Fraktion 

 

12 2020/KT/284 Abberufung und Berufung eines sachkundigen Einwohners für den 

Bildungsausschuss 

Einreicher: Fraktion DIE LINKE 

 

13  Informationen 

 

 

Nichtöffentlicher Teil 

1  Zur Geschäftsordnung 

 

1.1  Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift 

(Nichtöffentlicher Teil) der 10. Sitzung vom 28.10.2020 und der  

11. Sitzung vom 30.11.2020 

 

2  Informationen 

 

 

 

Zur Absicherung, der aufgrund des aktuellen Coronageschehens verbundenen Verhaltens-  und 

Abstandsregelungen, melden sich Gäste bitte rechtzeitig beim Büro des  Kreistages 

(03346 850 – 6010. bzw. 6011) an. 

 

 

 

Bettina Fortunato 

Vorsitz 
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Impressum 

 
Herausgeber:     Landkreis Märkisch-Oderland 

      Der Landrat 

Redaktion:      Büro des Kreistages 

  Puschkinplatz 12  

  15306 Seelow 

  Tel.:  03346 850-6010 

      Fax:  03346 850-6019 

      E-Mail: buero_kreistag@landkreismol.de 
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Bezugsmöglichkeiten und -bedingungen: 

 

Das Amtsblatt für den Landkreis Märkisch-Oderland erscheint nach Bedarf. Es kann im Büro des 

Kreistages, 15306 Seelow, Puschkinplatz 12, bezogen werden. Bei Selbstabholung wird das 

Amtsblatt kostenfrei abgegeben; bei postalischem Bezug sind die Versandkosten zu erstatten. 

Das Amtsblatt kann auch gegen Erstattung der Versandkosten abonniert werden. Das 

Abonnement gilt für ein Kalenderjahr und verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, wenn es 

nicht bis zum 30. November des Vorjahres gekündigt wird. Das Amtsblatt steht außerdem zum 

kostenlosen Herunterladen und Ausdrucken im Internet unter der Adresse  

www.maerkisch-oderland.de zur Verfügung. 
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